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Submissionsabsprachen: in der Bricks-Industrie - klar !  

Vinzenz Ernst   - K-RC-KB   - 25.05.2016



…. auch in der Clicks-Industrie ?

«wir besprechen, ob 
und welche unserer 
Firmen bei WTO’s
teilnehmen»

GL-Mitglied ICT-Firma



Agenda

Vinzenz Ernst   - SBB AG   - 29.8.2019

 Submissionsabsprachen 

 Submissionsabsprachen im ICT-Umfeld 

 Instrumente gegen Kartellschäden durch Submissionsabsprachen

 Massnahmen der SBB 1.0: MPK 

 Massnahmen der SBB 2.0: Behavioral Screening 



Submissionsabsprachen 

im Allgemeinen 

(Hinweise)

Vinzenz Ernst   - SBB AG   - 29.8.2019



Submissionsabsprachen (1/3)
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 Begriff: Abreden zwischen aktuellen oder potentiellen Anbietern einer 

Beschaffungsstelle. «Hartes Kartell» im Sinne von Art. 5 KG

 Zweck: Hintertreiben des Beschaffungswettbewerbs, den eine 

Beschaffungsstelle im Hinblick auf die Optimierung ihrer Bau-, 

Waren- oder Dienstleistungseinkäufe organisiert

 Modalitäten (Beispiele; 1/2): 

▪ Preisabsprachen 

Die Anbieter A und B unterbreiten der Beschaffungsstelle bewusst 

überhöhte Preisangebote, um den Anbieter C zum Zug kommen 

zu lassen

▪ Marktabsprachen

Die Anbieter A, B und C sorgen dafür, dass keiner von ihnen im 

Marktgebiet des anderen tätig wird und Aufträge erhält



Submissionsabsprachen (2/3)
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 Modalitäten (Beispiele; 2/2)

▪ Rotationsabsprachen

Die Anbieter A, B und C sorgen dafür, dass regelmässig einer von 

ihnen einen Auftrag der Organisation erhält

 Gemeinsamkeit: 

▪ Wettbewerbsfiktion («bidders create the appearance of 

competition to conceal secretly inflated prices”)

 Folgen: 

▪ Beschaffungsstelle: überhöhte Kosten; mangelhafte Qualität der 

beschafften Produkte; etc.

▪ Anbieter: Ausbleiben von betriebswirtschaftlichen 

Effizienzsteigerungen oder des Innovationswettbewerbs 



Submissionsabsprachen (3/3)
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 Abgrenzungen

▪ ARGE

▪ Einkaufskooperationen 

▪ Subakkordanten

 Gemeinsamkeit ARGE etc:

▪ Wettbewerbsintensivierung (Anzahl echter Angebote erhöht)

Bsp. Spezialisierungskooperationen: KMU können nur durch 

Zusammenlegung ihrer Mittel oder ihres spezifischen Know-hows 

in den Beschaffungswettbewerb eingreifen; allein wäre dies für sie 

nicht möglich oder wirtschaftlich unvernünftig

▪ Transparenz



Submissionsabsprachen 

im ICT-Umfeld (Beispiel)

Vinzenz Ernst   - SBB AG   - 29.08.2019



Vinzenz Ernst   - K-RC-KB   - 25.05.2016

 «ICT-Umfeld»

enge Definition, d.h. in produktemässiger Hinsicht IT-

Personalressourcen; Software; Hardware; IT-Betriebsleistungen

 Fall FalconStor Software (RPW 2015/1, S. 76 ff)

▪ Anzeige einer Beschaffungsstelle an die WEKO

▪ Vermutete Markt- und Preisabsprachen zwischen dem Hersteller 

von Speicher-Virtualisierungs- und Datensicherungsprodukten und 

seinen Vertriebspartnern betreffend die Erbringung von Wartungs-

und Supportleistungen.

▪ Einstellung der Vorabklärung der WEKO, da Markt- und 

Preisabsprachen nicht nachgewiesen werden konnten. 



Instrumente gegen 

Kartellschäden durch 

Submissionsabreden
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Rechtsbehelfe
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 Kartellrechtliche Behelfe

▪ Anzeige, Verwaltungsverfahren

 Strafrechtliche Behelfe ?

▪ Submissionsabrede ist kein Straftatbestand

 Beschaffungsrechtliche Behelfe nach BöB

▪ Ausschluss aus laufendem Verfahren

▪ Widerruf erteilter Zuschlag vor Vertragsschluss

▪ Streichung aus Eignungsverzeichnis

▪ Freihändiges Verfahren

▪ Verfahrensabbruch und Wiederholung

▪ zusätzl. gemäss E-BöB: Ausschluss des Anbieters bis 5 Jahre



Massnahmen (1/2)
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 Rechtsbehelfe untauglich: 

▪ Reaktive Wirkung

▪ Keine Schadensliquidation

 Proaktive Massnahmen statt Rechtsbehelfe:

▪ Ständerat: «Die Auftraggeberin stellt sicher, dass die Anbieter 

keine unzulässigen Wettbewerbsabreden treffen» (sic!)

▪ «Die Auftraggeberin trifft Massnahmen gegen unzulässige 

Wettbewerbsabreden» (Art. 11 Bst. b E-BöB). Sie «achtet im 

Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der 

zugeschlagenen Leistungen darauf, dass die Anbieterin und ihre 

Subunternehmer … auf unzulässige Wettbewerbsabreden 

verzichten» (Art. 26 E-BöB)



Massnahmen (2/2)
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 Was versteht der Gesetzgeber konkret unter «Massnahmen»:

▪ Botschaft: ?

▪ E-VöB: ?

 SBB: 

▪ Relevanz: 5/40 !

▪ mit präventiv wirkenden Massnahmen dafür sorgen, mögliches 

kartellrechtswidriges Anbieterverhalten frühzeitig zu erkennen, und 

gegen erkannte Risiken angemessene Abwehrmassnahmen 

treffen



Massnahmen 1.0 @SBB:

Massnahmenpaket 

Kartellschadenabwehr 

(MPK)
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Elemente MPK
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Weitere Elemente: Förderung der Ziele von MPK 

Systemische  Elemente: Bau von MPK

je höher 
Risiko 
desto 

intensiv
er AM

Abwehr-
massnahmen
(AM)

Bildung 
lieferantenbezogene 
Kartellrisikogruppen 
(KRG)

Risikoidentifikation (RI) Tools und 

Prozesse

Abstrakte

Analyse 

Beschaffungs-

märkte

Analyse 

konkrete

Beschaffungs-

vorhaben

Abbildung RI, 

KRG und AM in 

Prozessen und 

Tools der 

verschiedenen 

Einkaufs-

organisationen 

der SBB

KRG 1

KRG 2

KRG 3

Compliance-

Programm SBB !

Sensibilisierung 

Lieferanten

Instruktion Einkaufs-

organisationen SBB
Kommunikation intern 

und extern



Prozessübersicht systemische Elemente MPK
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Wann: 

Anlässlich 

Erstellung bzw. 

Review WGS der 

WG x

Wer: 

CFT WG x

Wie: 

Warengruppen-

Monitor

Wann: 

Anstehendes 

Beschaffungs-

geschäft y

Wer: 

strategischer 

Einkläufer y 

Wie: 

Lieferanten-

monitor

WG x st eine 

WG ohne

Kartellneigung

WG x ist eine 

WG mit

Kartellneigung

Ergebnis wird 

im WG-Tool 

erfasst

Indiz für 

Beteiligung 

Lieferant an 

Lieferanten-

kartell

Submissions-

abspracheklausel

Kein Indiz 

Beteiligung 

Lieferant an 

Lieferanten-

kartell  

Submissions-

abspracheklausel

inkl. Auditrecht SBB

Was:

Klärung 

Kartellver-

dacht

Wer:

EKL und K-

RC

KRG 2
Lieferant ohne
Verdacht 
Kartellverstoss 
und Lieferung 
aus Warengruppe 
mit
Kartellneigung 

KRG 3
Lieferant ohne
Verdacht 
Kartellverstoss 
und Lieferung aus 
WG ohne Kartell-
neigung

KRG 1
Lieferant mit

Verdacht auf 

Beteiligung an 

Lieferantenkartell 

(egal ob Lieferung 

aus WG m/o KN)

Ergebnis wird 

im Beschaf-

fungsdossier

erfasst

Abstrakte Analyse der 
Warengruppen. 
Einteilung der WG in 
solche mit/ohne 
Kartellneigung

Analyse der Lieferanten
bei konkreten Beschaf-
fungen. Einteilung der 
Lieferanten in solche 
mit/ohne Verdacht auf 
Mitwirkung in Kartellen

Bildung von 3 Kartell-
risikogruppen, KRG, und 
Zuteilung der Lieferanten 
in diese KRG

Auf die Lieferanten der 3 
KRG zielende spezifische 
Massnahmen

Verdacht bestätigt

- WEKO

- Zivilrichter

- Selbstreinigungs-

prozess

Verdacht nicht 

bestätigt



Besten Dank !

vinzenz.ernst@sbb.ch, 079 214 34 11


